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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
Vertragsverletzungsverfahren: Kommission 
leitet rechtliche Schritte gegen Deutschland ein 

Die Europäische Kommission hat beschlossen, 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland, Frankreich 
und Italien einzuleiten. Diese Länder haben es nach Ansicht 
der Kommission versäumt, ihre Rechtsvorschriften zur 
Besteuerung von Dividenden aus Tochtergesellschaften in 
anderen Mitgliedstaaten mit der Mutter-Tochter-Richtlinie in 
Einklang zu bringen. 

Die deutschen, französischen und italienischen Steuervorschriften führen nach 

Meinung der Kommission zu einer Fragmentierung des in der Richtlinie 

festgelegten gemeinsamen Steuersystems für Mutter- und Tochtergesellschaften, 

Sie besteuern Dividenden, die eine Muttergesellschaft von in anderen 

Mitgliedstaaten ansässigen Tochtergesellschaften erhält, mehrfach über das in der 

Richtlinie erlaubte Maß hinaus. Das wirkt sich negativ auf die Wettbewerbsfähigkeit 

und die Investitionen von mittleren und größeren Unternehmen im gesamten 

Binnenmarkt aus. 

Die Beschlüsse sind Teil der Durchsetzungsbemühungen der Kommission zur 

Beseitigung von Hindernissen im Binnenmarkt in elf Schwerpunktbereichen, wie in 

der Mitteilung „Ein einfacheres, klareres und besser durchsetzbares EU-Regelwerk“ 

angekündigt. Die Kommission übermittelt daher Aufforderungsschreiben an 

Deutschland, Frankreich und Italien, die nun binnen zwei Monaten auf die 

Beanstandungen der Kommission reagieren müssen. Andernfalls kann die 

Kommission beschließen, eine mit Gründen versehene Stellungnahme an das Land 

zu richten. 
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Fundstelle 
EU-Kommission, Presse-

mitteilung vom 8. Juli 

2026. 

https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/pressemitteilungen/vertragsverletzungsverfahren-kommission-leitet-drei-fallen-rechtliche-schritte-gegen-deutschland-ein-2026-07-08_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/pressemitteilungen/vertragsverletzungsverfahren-kommission-leitet-drei-fallen-rechtliche-schritte-gegen-deutschland-ein-2026-07-08_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/nachrichten-und-veranstaltungen/pressemitteilungen/vertragsverletzungsverfahren-kommission-leitet-drei-fallen-rechtliche-schritte-gegen-deutschland-ein-2026-07-08_de
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BMF: Besteuerung der Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit auf hoher See 

In einem aktuellen Schreiben hat das 
Bundesfinanzministerium (BMF) zur Auslegung des 
Inlandsbegriffs des § 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a Satz 
1 Einkommensteuergesetz (EStG) in Bezug auf die 
Besteuerung von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit an 
Bord eines Schiffes unter deutscher Flagge auf hoher See 
Stellung genommen. 

Hintergrund 

Ausgangspunkt ist ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 5. Oktober 1977 (I R 

250/75) wonach Schiffe auf hoher See als schwimmende Gebietsteile des Staates 

anzusehen sind, dessen Flagge sie führen. 

Hiervon ausgehend und entgegen der Rechtsauffassung des BFH – "in 

Übereinstimmung mit der geltenden völkerrechtlichen Sichtweise", so das BMF – 

gilt bei Anwendung des § 49 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a Satz 1 EStG die 

Ausübung von nichtselbständiger Arbeit an Bord eines Schiffes unter deutscher 

Flagge auf hoher See nicht mehr als im Inland ausgeübt. 

Die geänderte Verwaltungsauffassung ist erstmals für Veranlagungszeiträume 

sowie Lohnzahlungszeiträume anzuwenden, die mit Ablauf des 31. Dezember 2026 

beginnen. 

Für Fragen des Abkommensrechts wird auf das BMF-Schreiben vom 15. April 
2025 verwiesen.  

Fundstelle 
BMF-Schreiben vom 6. 

Juli 2026 (IV B 6 - S 

2300/00151/004/111). 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-04-15-flaggenstaat.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-04-15-flaggenstaat.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2026-07-06-auslegung-Inlandsbegriff-estg.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2026-07-06-auslegung-Inlandsbegriff-estg.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 9. Juli 2026 

Steuervergünstigung nach § 6a GrEStG 

Eine Gruppe natürlicher Personen, die nicht in der Rechtsform einer Personen- 

oder Kapitalgesellschaft oder einer Erbengemeinschaft zusammengeschlossen 

sind, ist kein Rechtsträger im zivilrechtlichen und grunderwerbsteuerrechtlichen 

Sinne und kann auch kein herrschendes Unternehmen im Sinne des § 6a Satz 3 

und 4 des Grunderwerbsteuergesetzes sein (Anschluss an Urteil des Bundesfinanz-

hofs vom 21.05.2025 - II R 56/22, BFHE 290, 28, BStBl II 2026, 76). 

Kindergeld; Anwendbarkeit der Verordnung 
(EG) Nr. 883/2004 nach dem Abkommen über 
den Austritt des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der 
Europäischen Union (Austrittsabkommen) 

Art. 32 Abs. 1 Buchst. d des Austrittsabkommens, der die Weiteranwendung der 

Art. 67, 68 und 69 der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 anordnet, schafft Bestands-

schutz für Familienleistungen, auf die am Ende des Übergangszeitraums bereits ein 

Anspruch bestand. Die Bestimmung betrifft Fälle, in denen sich nur die Familienan-

gehörigen in einer grenzüberschreitenden Situation befinden, nicht jedoch die Per-

son, von der sie ihre Ansprüche ableiten. 

Bei Drittstaatsangehörigen sowie ihren Familienangehörigen sind nach Art. 31 Abs. 

3 des Austrittsabkommens die Bezugnahmen des Titels III des Austrittsabkommens 

auf das neue Koordinierungsrecht (Verordnung (EG) Nr. 883/2004 und Verordnung 

(EG) Nr. 987/2009) als Verweis auf die entsprechenden Vorschriften des alten Ko-

ordinierungsrechts (Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und Verordnung (EWG) Nr. 

574/72) zu verstehen. Enthält das alte Koordinierungsrecht keine entsprechende 

Vorschrift, geht die Verweisung ins Leere. 

Urteil vom 08. April 
2026, II R 2/23 
Zum Urteil. 

Urteil vom 18. März 
2026, III R 10/25 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610128/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610129/
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Kein Erstattungsanspruch des Arbeitnehmers 
nach § 50d Abs. 1 Satz 2 EStG a.F. analog in 
Lohnsteuerfällen 

Auch wenn der Arbeitgeber abkommenswidrig oder trotz fehlender beschränkter 

Steuerpflicht materiell-rechtlich zu Unrecht Lohnsteuer einbehält und abführt, steht 

dem Arbeitnehmer ein (Lohnsteuer-)Erstattungsanspruch in analoger Anwendung 

des § 50d Abs. 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG a.F.) nicht zu (Ab-

kehr von der bisherigen Rechtsprechung, vgl. z.B. Urteil des Bundesfinanzhofs vom 

21.10.2009 - I R 70/08, BFHE 226, 529, BStBl II 2012, 493). 

Die bisherigen Grundsätze zur analogen Anwendung des § 50d Abs. 1 Satz 2 EStG 

a.F. in den vorgenannten Fällen sind aus Gründen des Vertrauensschutzes weiter 

anzuwenden, sofern entsprechende Erstattungsansprüche vom Steuerpflichtigen 

bis zum Ablauf des Tages der Veröffentlichung dieser Entscheidung beim Finanz-

amt geltend gemacht wurden. 

Unzumutbarkeit der Rückkehr an den Wohnsitz 
aus beruflichen Gründen im Sinne des Art. 15a 
Abs. 2 DBA-Schweiz 1971/2010 

Eine Nichtrückkehr aufgrund der Arbeitsausübung im Sinne des Art. 15a Abs. 2 

DBA-Schweiz 1971/2010 liegt vor, wenn die Rückkehr an den Wohnsitz aus berufli-

chen Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Dies bestimmt sich nach den 

Umständen des Einzelfalls, insbesondere nach arbeitsbezogenen Besonderheiten, 

und kann nicht allein anhand pauschaler Kriterien, insbesondere der Entfernung 

zwischen Wohn- und Tätigkeitsort, entschieden werden. 

Urteil vom 09. April 
2026, VI R 12/24 
Zum Urteil. 

Urteil vom 09. April 
2026, VI R 31/24 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610130/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610131/
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Rechtsprechung im Blog 
Grunderwerbsteuerliche Zurechnung bei 
Abschluss einer Treuhandvereinbarung 

Gehört ein Grundstück zum Vermögen einer Personengesell-
schaft, entfällt nach einem aktuellen Urteil des Bundesfinanz-
hofs die grunderwerbsteuerrechtliche Zurechnung des Grund-
stücks nicht dadurch, dass ein an der Personengesellschaft 
beteiligter Gesellschafter mit einem Treugeber vereinbart, den 
Gesellschaftsanteil treuhänderisch für diesen zu halten. 

Hintergrund 

Gehört zum Vermögen einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück 

und ändert sich innerhalb von fünf Jahren der Gesellschafterbestand unmittelbar 

oder mittelbar dergestalt, dass mindestens 95 % der Anteile am Gesellschaftsver-

mögen auf neue Gesellschafter übergehen, gilt dies nach § 1 Abs. 2a Satz 1 

Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) als ein auf die Übereignung eines Grundstücks 

auf eine neue Personengesellschaft gerichtetes Rechtsgeschäft. 

Sachverhalt 

Im Streitfall veräußerten die Kommanditisten der Klägerin (einer GmbH & Co. KG) 

mittels notariell beurkundeten Vertrags vom 19.11.2013 ihre Gesellschaftsanteile 

zum Kaufpreis von 15 Mio. € an A und B. A erwarb 70 % der Anteile und B 30 % 

der Anteile. Die Abtretung der Gesellschaftsanteile sollte mit wirtschaftlicher Wir-

kung bereits zum 01.01.2013 erfolgt und die bisherigen Gesellschafter der Klägerin 

ihre Anteile rückwirkend ab dem 01.01.2013 treuhänderisch für die Erwerber halten. 

Das Treuhandverhältnis war auflösend bedingt durch die Eintragung des Gesell-

schafterwechsels bei der Klägerin in das Handelsregister. 

Das Finanzamt war der Auffassung, sowohl die Einräumung der mittelbaren Ge-

sellschafterstellung von A und B aufgrund der Treuhandvereinbarung als auch der 

unmittelbare Übergang der Gesellschafterstellung auf A und B durch die Eintragung 

03 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 25. März 

2026, II R 30/25 – veröf-

fentlicht am 2. Juli 2026. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Ur-

teils finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610126/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/255691/attribution-for-real-estate-transfer-tax-purposes-in-case-of-trust-agreements/
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in das Handelsregister am 28.02.2014 unterlägen jeweils der Grunderwerb-

steuer. Das Finanzgericht hatte der Klage stattgegeben. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH gab der Revision des Finanzamts statt. Ein Übergang der Anteile am Ge-

sellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter im Sinne des § 1 Abs. 2a Satz 1 

GrEStG liege auch dann vor, wenn ein Gesellschafter der Personengesellschaft 

seine Gesellschaftsbeteiligung auf denjenigen überträgt, für den er die Beteiligung 

bislang treuhänderisch gehalten hat. 

Durch den Erwerb der unmittelbaren Beteiligung wird der Treugeber erstmals zivil-

rechtlich Gesellschafter der Personengesellschaft. Dass er zuvor aufgrund der 

schuldrechtlichen Bindungen des Treuhandvertrages an der Personengesellschaft 

bei wirtschaftlicher Betrachtung nach § 39 der Abgabenordnung (AO) die Stellung 

eines mittelbaren Gesellschafters der Personengesellschaft innehatte, ist bei einer 

unmittelbaren Änderung des Gesellschafterbestandes ohne Bedeutung. Dies gilt 

unabhängig davon, ob die Begründung des Treuhandverhältnisses selbst nach § 1 

Abs. 2a Satz 1 GrEStG Grunderwerbsteuer ausgelöst hat. 

Zudem erfüllte der Abschluss des Treuhandvertrags zugunsten von A und B mit 

Wirkung zum 1. Januar 2013 nicht die Voraussetzungen für einen steuerpflichtigen 

Erwerb gemäß § 1 Abs. 2 GrEStG. Nach dieser Bestimmung wird die Grunderwerb-

steuer auch auf Geschäfte erhoben, die es einer anderen Person rechtlich oder fak-

tisch ermöglichen, über eine inländische Immobilie auf eigene Rechnung zu verfü-

gen, ohne dass dabei ein Anspruch auf Übertragung des Eigentums begründet 

wird. Dies bezieht sich auf die sog. Verwertungsbefugnis, die dem anderen im In-

nenverhältnis so weitgehende Möglichkeiten zur Einflussnahme hinsichtlich des 

Grundstücks einräumt, dass dieser und nicht mehr der Eigentümer über die Verwer-

tung des Grundstücks entscheiden kann. A und B konnten ihre Rechte als Treuge-

ber nur im Rahmen des internen Vertragsverhältnisses mit den Treuhändern gel-

tend machen und durften über die Immobilie des Klägers nicht eigenmächtig verfü-

gen. 
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Hinzurechnung im vereinfachten 
Ertragswertverfahren bei Anteilsbewertung 

Der Aufwand aus einer Rückstellung für eine wegen eines Kar-
tellrechtsverstoßes verhängte Geldbuße mit ausschließlich ah-
nendem Charakter ist bei der Wertermittlung einer schenk-
weise übertragenen Kommanditeinlage als außerordentliche 
Aufwendung nach § 202 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c des Be-
wertungsgesetzes dem maßgeblichen Gewinn als Ausgangs-
wert hinzuzurechnen. 

Hintergrund 

Der Wert des Anteils am Betriebsvermögen ist gesondert festzustellen, wenn er für 

die Schenkungsteuer von Bedeutung ist. Die Beteiligten haben die Wahl zwischen 

einem individuellen Ertragswertverfahren und der Anwendung des vereinfachten Er-

tragswertverfahrens, das sich am nachhaltig erzielbaren Jahresertrag orientiert. Um 

letzteres ging es im Streitfall. Maßgeblich hierfür sind die Betriebsergebnisse der 

letzten drei vor dem Bewertungsstichtag abgelaufenen Wirtschaftsjahre. 

Nach § 202 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c Bewertungsgesetz (BewG) sind bei der 

Ermittlung des Betriebsergebnisses (im Rahmen der Anteilsbewertung) außeror-

dentliche Aufwendungen der letzten drei Jahre dem Ausgangswert (dem Gewinn) 

wieder hinzuzurechnen. Diese Korrektur stellt sicher, dass einmalige oder atypische 

Belastungen das Ergebnis nicht verfälschen, um den nachhaltig erzielbaren Ertrag 

des Unternehmens korrekt zu bewerten. 

Sachverhalt 

Die Klägerin hatte in 2014 eine Rückstellung für eine Geldbuße in Höhe von 5,91 

Mio. € gebildet. Im Jahr 2015 erhöhte sie diese Rückstellung um 4 Mio. €, da sie 

eine Erhöhung der Geldbuße im Rechtsmittelverfahren befürchtete. Nach dessen 

Abschluss im Jahr 2020 löste sie die Rückstellung im nicht benötigten Umfang auf. 

In 2017 übertrug eine Kommanditistin einen Teil ihrer Beteiligung schenkweise auf 

ihren Sohn. Das Finanzamt sah in der Bildung der Rückstellung außerordentliche 

Aufwendungen im Sinne des § 202 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 Buchst. c BewG und rech-

nete den betreffenden Betrag daher bei der Ermittlung der Betriebsergebnisse den 

Ausgangswerten hinzu. Die Klage vor dem Finanzgericht blieb erfolglos. 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 25. März 

2026, II R 17/23 – veröf-

fentlicht am 2. Juli 2026. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Ur-

teils finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610123/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/255693/addback-when-using-the-simplified-capitalized-earnings-method-when-evaluating-partnership-share/
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Entscheidung des BFH 

Der BFH wies die Revision der Klägerin zurück. Außerordentlicher Aufwand ist Be-

triebsaufwand, der bei der normalen unternehmerischen Tätigkeit üblicherweise 

nicht entsteht. Danach unterliegen solche Positionen des steuerrechtlichen Bilanz-

gewinns einer Korrektur, die entweder nur einmal aufgetreten sind oder aufgrund 

ihrer Ungewöhnlichkeit keine Rückschlüsse auf den nachhaltig erzielbaren Jahres-

ertrag zulassen. 

Der Aufwand aus einer Rückstellung für ein Kartellbußgeld erfüllt diese Vorausset-

zungen. Das Bußgeld soll die am Kartell beteiligten Unternehmen von erneuten 

Verstößen abhalten (Spezialprävention) und potenzielle Nachahmer abschrecken 

(Generalprävention). Es zielt damit darauf ab, dass sich das ordnungswidrige Ver-

halten und die Notwendigkeit einer Ahndung nicht wiederholen. Unerheblich ist, ob 

der aus der Geldbuße resultierende Aufwand in mehreren Wirtschaftsjahren ent-

standen ist, etwa weil das Unternehmen eine Rückstellung gebildet und diese in der 

Folgezeit erhöht hat. 

Business Meldungen 

Konzernkoordinierungsverträge – Entwicklung, Inhalt, Ausblick 

Das deutsche Konzernrecht bietet verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, um die 

Zusammenarbeit innerhalb einer Unternehmensgruppe zu organisieren. Während 

der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nach wie vor das klassische In-

strument zur Begründung eines Vertragskonzerns darstellt, haben sich in der Praxis 

daneben sogenannte Konzernkoordinierungsverträge etabliert. Diese weniger be-

kannte Vertragsform verdient gerade in einer Zeit zunehmender Flexibilisierungsbe-

dürfnisse besondere Aufmerksamkeit. 

 

 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/255721/konzernkoordinierungsvertraege-entwicklung-inhalt-ausblick/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/255721/konzernkoordinierungsvertraege-entwicklung-inhalt-ausblick/
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Service 

 

Tax Accounting Masterclass 
München, 12. und 13.10.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 
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https://www.pwc-events.com/tax-accounting
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
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